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1. Vorbemerkungen 

1.1 Planerfordernis und -ziel 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Herbstein hat am 04.12.2025 gemäß § 2 Abs.1 BauGB 

die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kurgebiet“- 6. Änderung sowie die Änderung des Flächennut-

zungsplanes in diesem Bereich beschlossen.  

Planerfordernis und Planziel der 6. Änderung des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Bauplanungs-

recht für die Ansiedelung eines Elektro- und Anlagenbetriebes aus Herbstein, der am aktuellen Standort 

in der Hessenstraße 55a keine Erweiterungsmöglichkeiten besitzt. Geplant ist die Errichtung einer Ge-

werbehalle mit möglichen Erweiterungsoptionen im Norden (2. Bauabschnitt) sowie einen Parkplatzbe-

reich und Lagerflächen im Süden. Das bisherige Sondergebiet Zweckbestimmung Kurgebiet sowie der 

geplante Caravanparkplatz werden zurückgenommen und ein Gewerbegebiet i.S.d. § 8 Baunutzungs-

verordnung ausgewiesen. Die bisherige Planung und textlichen Festsetzungen werden an die aktuellen 

gesetzlichen Grundlagen und an das neue Planziel angepasst.  

 

Abb.2: Räumliche Lage des Plangebietes

 

Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 03/2026), bearbeitet 

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich  

Die Flächen liegen westlich der Feuerwehr und umfassen auch die Straße An der Ziegelei zur Sicherung 

der Erschließung. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches beinhaltet die Flurstücke 109/1tlw., 110/2tlw., 

131/5tlw. und 131/6 in der Flur 5, Gemarkung Herbstein und ist rd. 0,84ha groß. 

Derzeit stellt sich die Fläche des Plangebiets als Grünland mit einer Erdaufschüttung im östlichen Be-

reich, länglich nord-süd verlaufend, dar. Im Norden und Westen wird das Gebiet von Gehölz- und Baum-

strukturen begrenzt. Im Norden grenzt außerdem der Bach Eichholzwasser und im Westen der Fußweg 

Straße der Ehe an das Plangebiet an. Im Osten befindet sich das neue Feuerwehrgebäude der Stadt 

Herbstein. Im Süden grenzt weiteres Grünland gefolgt von der DRK-Rettungswache sowie einem Le-

bensmitteleinzelhandel an. 
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Der Bereich des Plangebietes mit der bestehenden Zufahrtsstraße An der Ziegelei schließt an die Hes-

senstraße / B275 im Osten des Plangebietes an.  

 

1.3 Regionalplanung 

Im Regionalplan Mittelhessenhessen 2010 wird die Fläche als ein Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 

(6.3-2) ausgewiesen. Überlagert wird die Fläche von einem Vorbehaltsgebiet für den Grundwasser-

schutz (6.1.4-12). Nördlich wird der Verlauf der Gewässerfläche dargestellt, im Osten verläuft die B275 

als Sonstige regional bedeutsame Straße Bestand (7.1.3-1). 

Somit ist der vorliegende Bebauungsplan unter Berücksichtigung des Ziels 5.1-3 gemäß § 1 Abs. 4 

BauGB an die Ziele der Raumordnung (RPM 2010) angepasst.  

 

 

Der Entwurf des Regionalplanes Mittelhessen von 2025 weist darüber hinaus zusätzlich angrenzend 

ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft aus. Die bereits bebauten Flächen im Osten des Plan-

gebietes und der bisher rechtskräftige Bebauungsplan werden im Regionalplanentwurf bereits als Sied-

lungsfläche Bestand dargestellt. Somit ist der vorliegende Bebauungsplan unter Berücksichtigung des 

Ziels 5.1-3 gemäß § 1 Abs. 4 BauGB auch an die Ziele der Raumordnung angepasst.  

 

Abb. 3 und 4: Ausschnitt aus dem Regionalplan Mittelhessen 2010 (links) sowie Ausschnitt aus dem 

Regionalplan Mittelhessen 2025 (Entwurf; rechts) 

Karten genordet, ohne Maßstab 

 

1.4 Vorbereitende Bauleitplanung 

In dem wirksamen Gesamtflächennutzungsplan der Stadt Herbstein aus dem Jahr 2013 wird das Gebiet 

als Sonderbaufläche - Zweckbestimmung Kur dargestellt. Für die 5. Änderung des Bebauungsplanes 

mit der Ausweisung einer Sonderbaufläche Zweckbestimmung Kurgebiet und Parkplatz wurde damals 

parallel zum Bebauungsplan auch der FNP geändert und Anfang 2023 genehmigt und wirksam.   
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Das Gebiet wird überlagert von einem Schwerpunktbereich für Maßnahmen des Arten- und Biotopschut-

zes und der Biotopentwicklung, Verbundsfläche gemäß Landschaftsplan. Des Weiteren ist es eine Flä-

che für gesetzlich geschützte Biotope nach §30 BNatSchG. Diese Themen wurden bei der 5.Änderung 

des Bebauungsplanes abgearbeitet und werden durch die vorliegende Planung nicht wesentlich beein-

trächtigt, siehe auch Ausführungen des Umweltberichtes. Die bisher festgesetzten Ausgleichsflächen 

entlang der nördlich liegenden Gewässerparzelle wurden vollständig übernommen. 

Südöstlich, auf der anderen Seite der B275 besteht ein Schwerpunktbereich für Maßnahmen des Arten- 

und Biotopschutzes und der Biotopentwicklung, Kernzone gemäß Landschaftsplan überlagert mit einem 

FFH-Gebiet und einem Vogelschutzgebiet. Auch diese Schutzgebiete werden durch die vorliegende 

Planänderung nicht beeinträchtigt. 

Abb. 5: Genehmigte FNP-Änderung im Zuge der 5. Änderung des Bebauungsplanes  

 

(rote Umrandung aktueller Geltungsbereich, Karte genordet, ohne Maßstab) 

 

Der vorliegende Bebauungsplan (6. Änderung) beabsichtigt die Ausweisung eines Gewerbegebietes 

i.S.d. § 8 BauNVO. Da Bebauungspläne nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln sind, steht die Darstellung des Flächennutzungsplans der vorliegenden Planung somit ent-

gegen. Die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt daher gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 

im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes. 

 

1.5 Verbindliche Bauleitplanung 

Aktuell wird das Plangebiet durch den rechtskräftigen Bebauungsplan „Kurgebiet“ – 5. Änderung aus 

dem Jahr 2022 erfasst. Das Gebiet wird als Sondergebiet Zweckbestimmung Kurgebiet im südlichen 

Bereich, sowie eine öffentliche Parkfläche für Caravan nördlich angrenzend sowie zur Erschließung 

öffentliche Verkehrsflächen mit Anschluss an die Hessenstraße ausgewiesen. Für das Sondergebiet gilt 

eine GRZ= 0,5 sowie eine GFZ=1,0 bei Z=II.  

Im östlichen Bereich des Plangebietes der 5. Änderung wird ein Mischgebiet mit einer GRZ= 0,6 sowie 

eine GFZ=1,2 bei Z=II festgesetzt. In diesem Bereich ist aktuell im Bestand die Feuerwehr zu verorten.  

Entlang des Gewässerrandstreifens nördlich angrenzend an das Plangebiet besteht eine Umgrenzung 

von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
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mit dem Entwicklungsziel „Feuchtwiese“. Die bestehenden Laubbäume entlang der westlichen Grenze 

des Geltungsbereiches werden zum Erhalt festgesetzt. 

 

Abb.6: Bebauungsplan „Kurgebiet“ – 5. Änderung 

 

Karte genordet, ohne Maßstab 

 

1.6 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuin-

anspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der 

Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwand-

lung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlun-

gen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere 

Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-

nen.  

Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, 

dass die Kommunen Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen 

zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen. 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll das bestehende Bauplanungsrecht umgewandelt und die Flä-

chen einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Der Betrieb selbst befindet sich derzeit in der Orts-

lage, hat aber auf dem Standort keine Entwicklungsmöglichkeiten bzw. der Mietvertrag wird nicht ver-

längert. Durch den beplanten Standort werden die bestehenden Einrichtungen (u.a. Feuerwehr) und 

Infrastrukturanlagen (Straße, Abwasser, Wasserversorgung) am Standort gestärkt. Der Bebauungs-

plan, der vorliegend zum sechsten Mal geändert wird, erlangte bereits im Jahr 1978 Rechtskraft. Die 

Stadt Herbstein sieht daher Handlungsbedarf, um die städtebauliche Entwicklung und Ordnung in die-

sem Gebiet weiter zu bewahren, zu sichern und zu entwickeln. Der Standort stellt somit keine Neuaus-

weisung dar, sonst nutzt bereits beplante und teilausgebaute Flächen. Durch die Erhöhung des Maßes 

der baulichen Nutzung wird auch im Sinne des § 1a BauGB sparsam mit Grund und Boden umgegangen 

und eine Nachverdichtung vorgesehen.  
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1.7 Verfahrensart und -stand 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und FNP-Änderung im Parallelverfahren (§ 8 Abs.3 BauGB). 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs. 1 BauGB  

04.12.2025 

Bekanntmachung 20.05.2026 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 1 BauGB 

26.05.2026 – 26.06.2026 

Bekanntmachung: 20.05.2026 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Anschreiben: 20.05.2026 

Frist analog § 3 Abs.1 BauGB 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

__.__.____ – __.__.____ 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Anschreiben: __.__.____ 

Frist analog § 3 Abs.2 BauGB  

Satzungsbeschluss gemäß  

§ 10 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ 

Die Bekanntmachungen erfolgen in den Herbsteiner Nachrichten als amtliches Bekanntmachungsorgan der Stadt 

Herbstein. 

 

 

2. Städtebauliche Konzeption  

Die Stadt Herbstein strebt vorliegend in der Kernstadt die Umwandlung des bisherigen Sondergebietes 

mit der Zweckbestimmung Kurgebiet und öffentliche Parkfläche Caravan an, um geplante gewerbliche 

Nutzungen im Teilbereich des Plangebietes den veränderten städtebaulichen und planungsrechtlichen 

Rahmenbedingungen sowie den sich abzeichnenden Veränderungen der Nutzungs- und Eigen-

tumsstruktur Rechnung zu tragen.  

Zu den bestehenden Einrichtungen im Umfeld (Thermalbad, Alten- und Pflegeheim, Kurpark, Lebens-

mitteldiscounter, Wohnnutzung und landwirtschaftlicher Betrieb mit Gastronomie) ist geplant gemäß § 

8 BauNVO Gewerbegebietsflächen zu entwickeln für die Ansiedelung eines Elektro- und Anlagenbetrie-

bes aus Herbstein. Aufgrund des rechtskräftigen Bebauungsplanes und der sich im Umfeld entwickeln-

den Nutzungen bietet sich die gewerbliche Ansiedlung in diesem Bereich aus städtebaulicher Sicht an. 

Der Abstand zu den weiter südlich vorhandenen Wohnnutzungen und zu den weiter nördlich befindli-

chen Thermalbad und Senioreneinrichtung ist ausreichend groß, um immissionsschutzrechtliche Kon-

flikte auszuschließen.  

Die Nutzungen im Umfeld des jetzigen Geltungsbereiches der 6. Änderung haben sich in den letzten 

Jahren erheblich geändert. So ist im südlich angrenzenden Bereich ein Discounter platziert worden, der 

bei der Schaffung von Baurecht nach § 34 BauGB beurteilt wurde. Darüber hinaus befindet sich nördlich 
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der 3. Änderung der landwirtschaftliche Betrieb Brähler mit Gaststätte, in dem in den letzten Jahren 

umfangreiche bauliche Anlagen für die Reitnutzung errichtet wurden. 

Des Weiteren ist durch den Bebauungsplan Kurgebiet 5. Änderung die Errichtung des Feuerwehrstan-

dortes vorbreitet und realisiert worden. Die Straße ist bereits ausgebaut.  

Die übrigen planungsrechtlichen Vorgaben wie die Freihaltung des Außenbereichs durch die Auswei-

sung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft werden entsprechend übernommen.  

 

 

3. Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Der Standort ist über die Straße An der Ziegelei erschlossen und durch diese mit der Hessenstraße / 

B275 verbunden, die in die Stadt selbst sowie die umliegende Region führt. Mit der Haltestelle 

„Herbstein Thermalbad“ an der B275, ca. 300 vom Gebiet entfernt, besteht auch ein ÖPNV-Anschluss 

der Linien 391 und VB-48 in die Nachbarkommunen Lauterbach und Hosenfeld sowie in die Kernstadt 

selbst. 

Gegenüber der bisherigen Straßenplanung wird der Stichweg an der Wendeanlage zurückgenommen 

und dem Gewerbegebiet zugeschlagen. Ansonsten ergeben sich keine Änderungen, der Bestand wird 

übernommen. 

 

 

4. Inhalt und Festsetzungen 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die so-

zialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-

tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende so-

zialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung fördern sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausführung 

dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in 

Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festset-

zungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden.  

Für den räumlichen Geltungsbereich der 6. Änderung gilt gemäß § 1 Abs.8 BauGB: 

Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Kurgebiet“ sowie der vorran-

gegangenen Änderungen des Bebauungsplanes in diesem Bereich werden durch die 6. Änderung auf-

gehoben und ersetzt. 

 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Plangebiet wird ein Gewerbegebiet im Sinne § 8 BauNVO ausgewiesen, das vorwiegend der Unter-

bringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben dient.  

Zulässig sind:  

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

- Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäude, 

- Tankstellen 

- Anlagen für sportliche Zwecke. 
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Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 

dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche und sportliche Zwecke.  

- Vergnügungsstätten. 

 

Gemäß § 1 Abs.4 BauGB sind die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen, so dass 

diese Festsetzung aus den Vorgaben des Regionalplanes übernommen werden. Gemäß der textlichen 

Festsetzung 1.1.1 sind im Gewerbegebiet Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von Gewerbe-

betrieben, die sich ganz oder teilweise an den Endverbraucher wenden, nicht zugelassen. Ausnahms-

weise zulässig sind nur solche Einzelhandelsbetriebe, die im unmittelbaren räumlichen und betriebli-

chen Zusammenhang mit produzierenden Gewerbe- bzw. Industriebetrieben stehen und nicht mehr als 

insgesamt 200 m² Verkaufs- und Ausstellungsfläche haben. Durch diese bereits im Regionalplan Mit-

telhessen formulierte Zielsetzung soll verhindert werden, dass bei zunehmendem Flächenanspruch des 

Groß- und Einzelhandels die noch geeigneten Flächenreserven für die Ansiedlung arbeitsplatzintensi-

ver, produzierender und weiterverarbeitender Betriebe weiter abnehmen.  

 

Die Darstellung der Art der baulichen Nutzung (hier: Gewerbegebiet) erfolgt innerhalb und außerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen farbig gemäß Planzeichenverordnung.  

 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 Abs. 3 

BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die 

Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung 

öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. Zum 

Maß der baulichen Nutzung werden daher die Grundflächenzahl und die Baumassenzahl festgesetzt. 

Hinzu kommt eine Festsetzung zur Höhenentwicklung baulicher Anlagen innerhalb des Plangebietes.  

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche 

i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Teil des Baugrundstückes, 

der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf.  

Der vorliegende Bebauungsplan setzt in dem Gewerbegebiet eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,7 

fest, was gegenüber dem bisherigen Plan einer moderaten Erhöhung entspricht, um eine weitere Ver-

dichtung zu erzielen. 

 

Geschossflächenzahl (GFZ) 

Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel m² Geschossfläche je m² Grundstücksfläche im Sinne des 

§ 19 Abs.3 BauNVO zulässig sind.  

Im vorliegenden Fall ergibt sich für das Gewerbegebiet eine Geschossflächenzahl von GFZ = 1,2.  

Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschossen, die 

keine Vollgeschosse i.S. der HBO sind, einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und 

einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen.  
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Zahl der Vollgeschosse (Z) 

Die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen wird zunächst durch die Zahl der zulässigen Vollge-

schosse bestimmt. Die Hessische Bauordnung (HBO) definiert den Vollgeschossbegriff wie folgt:  

 

Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Gelände-

oberfläche hinausragt und die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein Geschoss im Dach-

raum und ein gegenüber mindestens einer Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Ge-

schoss (Staffelgeschoss) ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mindestens drei Viertel der 

Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Garagengeschosse sind Vollgeschosse, wenn sie 

im Mittel mehr als 2 m über die Geländeoberfläche hinausragen. 

 

Innerhalb des Gewerbegebietes wird die Zahl der Vollgeschosse auf Z = II festgesetzt und würdigt damit 

die Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplanes in diesem Bereich. 

 

Festsetzungen zur Höhenentwicklung 

Da die Hessische Bauordnung (HBO) nur eine Mindesthöhe vorgibt, ist der Begriff des Vollgeschosses 

höhenmäßig zunächst unbegrenzt. Daher wäre eine ergänzende Festsetzung einer Höhenbegrenzung 

möglich, um zu dokumentieren, dass sich die geplante Bebauung innerhalb des zur Ausweisung gelan-

genden Bebauungsplan „Kurgebiet“ 6. Änderung im Wesentlichen in die vorhandene Umgebungsbe-

bauung einfügt und auch hinsichtlich der Lage am Ortseingang verträglich dimensioniert ist.  

Die Firsthöhe wird auf 10,0m festgesetzt und liegt damit nur 1,0m höher als im rechtskräftigen Plan. Die 

Erhöhung der Firsthöhe ist der geplanten Nutzung als Gewerbegebiet geschuldet. Der untere Bezugs-

punkt ist über die Festsetzung 1.1.2 festgelegt und wird durch die nachfolgende Systemskizze noch mal 

verdeutlicht. Bei der geplanten gewerblichen Nutzung dürfte die Oberkante Erdgeschoß Rohfußboden 

auf dem Niveau des künftigen Betriebsgelände liegen, da die Halleneingänge und Büroflächen sich 

nicht vom Betriebsflächenniveau absetzen werden.  

 

Abb. 7: Systemskizze Firsthöhe der Gebäude – Unterer Bezugspunkt 

 

 

 

 

10,0m 
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4.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Die Bauweise wird nicht explizit festgesetzt. Diese ergibt sich abschließend aus der überbaubaren 

Grundstücksfläche in Verbindung mit den Abstandsbestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO).  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden innerhalb des Plangebiets Baugrenzen festgesetzt, 

die mit dem Hauptgebäude nicht überschritten werden dürfen. Durch die Baugrenzen werden die über-

baubaren Grundstücksflächen (Baufenster) definiert, innerhalb derer die Gebäude zum Liegen kommen 

müssen. Vorliegend ist das Baufenster ausreichend dimensioniert, so dass für die geplanten baulichen 

Anlagen noch ausreichend Spielraum in der Stellung der Gebäude verbleibt. 

Klarstellend gilt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 12 und § 14 BauNVO sowie § 23 Abs. 5 BauNVO 

im Gewerbegebiet, das innerhalb der überbaubaren und nicht-überbaubaren Grundstücksfläche Ne-

benanlagen (z.B. Werbepylone, Fluchttreppen, Stützmauern, Böschungen), Garagen / Carports und 

Stellplätze und ihre Fahrgassen zulässig sind. 

 

4.4 Weitere Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr.20 und Nr.25b BauGB und Empfehlungen 

Eingriffsminimierende Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: Gehwege, Garagen- und Stellplatzzufahrten und Hofflä-

chen i.S. von untergeordneten Nebenanlagen sind in wasserdurchlässiger Weise zu befestigen. Bei 

Betriebs-, Lager- und Hofflächen sowie Anlieferungsbereichen im Gewerbegebiet ist aus Gründen der 

Betriebssicherheit eine wasserundurchlässige Befestigung zulässig Die Festsetzung dient dem Schutz 

des Grundwassers.  

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB werden Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt (Übernahme aus dem rechts-

kräftigen Plan):  

Entwicklungsziel: Feuchtwiese (magere Flachlandmähwiese) - „Wiese für Maculinea nausithous (CEF-

Maßnahme) und Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiese“ 

Maßnahmen: Die Flächen sind als ein- bis zweischüriges Grünland zu bewirtschaften (Pflegehin-

weis/Mahdzeitpunkte: Die erste Mahd ist zwischen dem 5. und 15. Juni durchzuführen. Spätere Mahden 

sind innerhalb des angegebenen Zeitraumes zu bevorzugen. Ein Aussetzen der ersten Nutzung ist un-

tersagt. Die zweite Nutzung ist ab dem 01.September durchzuführen und kann in sehr schwachwüchsi-

gen Jahren ausgesetzt werden. Alternativ kann als zweiter Bewirtschaftungsgang eine Beweidung 

durchgeführt werden. Weitere Pflegemaßnahmen in Bezug auf den Schmetterling Maculinea nausithous 

siehe Hinweise im Umweltbericht). Das Schnittgut ist von der Fläche abzutransportieren, eine minerali-

sche Düngung und der Einsatz von Pestiziden sind unzulässig. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. 

Die vorhandenen Laubbäume sind zu erhalten. Ausfälle sind mit einheimischen, standortgerechten 

Laubgehölzen zu ersetzen. 

Entwicklungsziel: Saumstreifen/Gehölzreihe (Birkenallee) 

Maßnahmen: Der Birkenbestand (angrenzend zur Parzelle 130tlw.) ist bis auf weiteres zu sichern. Ab-

gängige Bäume sind zu ersetzen. Die weiteren Flächenteile sind jährlich durch eine ein- bis zweimalige 

Mahd zu einem artenreichen Saumstreifen zu entwickeln. Das Schnittgut ist abzutransportieren. Mine-

ralische Düngung und Pestizide sind unzulässig. 

Anpflanzung von standortgerechten einheimischen Laubsträuchern im Bereich der 2m breiten Anpflan-

zungsfläche zur Eingrünung des Grundstücks. Je 1m² gilt es einen Strauch (Hainbuche) zu pflanzen.  

Im Bereich künftiger Stellplätze gilt es je 4 Stellplätze einen entsprechenden Laubbaum zu pflanzen. 

Artenauswahl siehe unter 4.1.  
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Zum Erhalt festgesetzte Bäume sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind 

gleichartige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

Diese Festsetzungen dienen dem Arten- und Naturschutz, dem Grundwasserschutz, dem Klimaschutz 

und der Minimierung des Eingriffs in das Orts- und Landschaftsbild.  

 

100 % der Grundstücksfreiflächen (= nicht überbaubare Grundstücksfläche gemäß § 23 Abs.5 BauNVO 

sollten als Grünfläche (Rasen oder Pflanzbeet) angelegt werden (Empfehlung, keine Festsetzung). 

Diese Gestaltung gewährleistet im Sinne des Freiflächen-, Boden- und Grundwasserschutz sowie des 

Klimaschutzes einen Mindestanteil von Flächen, die nicht baulich gestaltet oder versiegelt werden.  

Stein-, Kies-, Split- und Schotterschüttungen von mehr als 1 m² Fläche oder in der Summe von 5 m² 

sind unzulässig. Davon ausgenommen ist der Spritzwasserschutz an Gebäuden. 

 

Als Empfehlung (keine Festsetzung) wird aufgeführt: Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtak-

tiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung ausschließlich Leuchten (geschlossene Gehäuse) mit star-

ker Bodenausrichtung und geringer Seitenstrahlung zulässig. Zudem sind ausschließlich Leuchtmittel 

(z. B. LED-Technik) mit einem Licht-Farbspektrum bis maximal 3.000 Kelvin (warmes Weißlicht) oder 

gelbes Licht (ca. 1.800 Kelvin) zulässig. 

 

 

5. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Alle baulichen Maßnahmen tragen in der Wahl ihrer Gestaltung grundsätzlich dazu bei, die bauge-

schichtliche Bedeutung, die erhaltenswerte Eigenart und somit auch die Identität der gewachsenen 

Siedlungsstrukturen zu bewahren und zu stärken. Hierzu werden auf der Grundlage der Ermächtigung 

des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebau-

ungsplan aufgenommen.  

 

Dachgestaltung, Dachneigung, Dachaufbauten  

Als Dacheindeckung sind nicht spiegelnde oder reflektierende Materialien in dunklen (anthrazit, 

schwarz, grau) und roten Farbtönen (braun, ziegelrot, dunkelrot) sowie dauerhafte Begrünungen zuläs-

sig. Anlagen zur aktiven Nutzung von Solarenergie sind zulässig. 

Diese Festsetzung wurde aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen. 

 

 

6. Wasserrechtliche Festsetzung 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs.4 HWG Verwendung von Niederschlagswasser: Nieder-

schlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche 

und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 

Auf der Grundlage des § 37 Abs. 4 Satz 1 Hessisches Wassergesetz (HWG) sind wasserrechtliche 

Vorgaben im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens zu beachten. Abs.4 besagt, 

Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet wer-

den, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. Die Gemeinden 

können durch Satzung regeln, dass im Gemeindegebiet oder in Teilen davon Anlagen zum Sammeln 

oder Verwenden von Niederschlagswasser oder zum Verwenden von Grauwasser vorgeschrieben wer-

den, um die Abwasseranlagen zu entlasten, Überschwemmungsgefahren zu vermeiden oder den 
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Wasserhaushalt zu schonen, soweit wasserwirtschaftliche oder gesundheitliche Belange nicht entge-

genstehen. Die Festsetzung einer Zisterne und einer Brauchwassernutzung im baulichen Bestand bei 

einer künftigen gewerblichen Nutzung muss geprüft werden. Das Niederschlagswasser kann in einer 

Zisterne, die als Retentionszisterne zu errichten ist, aufgefangen und z.B. für die Garten-/Freiflächen-

bewässerung genutzt werden. Das bedeutet aber, das Niederschlagswasser grundsätzlich auf dem 

Grundstück, auf dem es auftrifft, sach- und fachgerecht, unter Berücksichtigung der geltenden Trink-

wasserschutzverordnung, zu entsorgen ist. Der Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass 

kein Oberflächenwasser auf öffentliche Flächen läuft und hat dafür eigenständig bauliche Vorkehrungen 

zu treffen (z.B. Entwässerungsrinne an Grundstücksgrenze). 

Im vorliegenden Fall sind auch die bestehenden Infrastruktureinrichtungen zu nutzen. 

 

 

7. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

7.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bauleitplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Umwelt-

prüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet wer-

den. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erarbeitet, dessen Inhalt 

entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird.  

Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt damit den 

gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteili-

gung der Träger öffentlicher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen An-

regungen und Hinweise sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu 

berücksichtigen. Der Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischem Planungsbeitrag zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan liegt der Begründung als Anlage bei; auf die dortigen Ausführun-

gen wird entsprechend verwiesen. 

 

7.2 Eingriffs- und Ausgleichsplanung 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen Bestandteilen sind in der 

bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. Auch sind bauplanungsrechtlich vorbereitete Ein-

griffe in Natur und Landschaft nur zulässig, wenn diese durch geeignete Maßnahmen kompensiert wer-

den können. Die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen Inhalte, die als 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gleichberechtigt 

in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, werden in den Umweltbericht integriert; auf die 

dortigen Ausführungen wird entsprechend verwiesen. Gleichzeitig wird auf § 1a Abs.3 Satz 6 BauGB 

verwiesen, der besagt, dass ein Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit Eingriffe bereits vor der planeri-

schen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Aufgrund des bestehenden Bauplanungsrechts 

war ein Eingriff in Natur und Landschaft bisher grundsätzlich möglich. Ein Teil der Erschließungsstraße 

wurde jetzt zurückgenommen, die GRZ aber leicht erhöht. Gleichzeitig sind die Bäume im Westen des 

Gebietes zum Erhalt und weitere Anpflanzungsflächen zur Eingrünung des Grundstücks mit aufgenom-

men worden. Weitere Festsetzungen wurden im Rahmen der 6.Änderung ergänzt, z.B. die Erhöhung 

der Mindestbegrünung von Grundstücksfreiflächen. Die nördlich gelegenen Ausgleichsflächen werden 

beibehalten. 
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7.3 Artenschutzrechtliche Belange 

Die Durchführung faunistischer Erhebungen erfolgte beim bisherigen rechtskräftigen Bebauungsplan 

auf der Grundlage des „Leitfadens für die arten-schutzrechtliche Prüfung in Hessen“. Die Ergebnisse 

von Februar 2022 wurden in einem eigenständigen Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur 5.Änderung 

zusammengefasst, der insbesondere eine naturschutzfachliche Bewertung der Ergebnisse, eine Erör-

terung der artenschutzrechtlich gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen sowie eventueller Aus-

nahme- und Befreiungsvoraussetzungen enthielt. Die Aussagen des Fachbeitrages von Februar 2022 

können noch für die vorliegende Planung herangezogen werden, siehe auch Ausführungen Umweltbe-

richt.  

Darüber hinaus wird auf die einschlägigen Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) hingewiesen. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 

und 14 BNatSchG) sind insbesondere, 

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Vogel-

arten führen können, außerhalb der Brutzeit und somit außerhalb des Zeitraums vom 01.03. bis 

30.09. durchzuführen, 

b) Gehölzrückschnitte und -rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit und somit außerhalb des Zeit-

raums vom 01.03. bis 30.09. durchzuführen. 

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. Werden 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. 

Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. 

 

 

8. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bau-

leitplanung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz vom Oktober 2023 wird die Wasserversorgung und Schonung der Grundwasservorkommen, Ab-

wasserbeseitigung und Abflussregelung im Bebauungsplan wie folgt behandelt: 

 

8.1 Hochwasserschutz 

Überschwemmungsgebiet 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder über-

schwemmungsgefährdeten Gebiet.  

 

Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Risikogebiet außerhalb von Über-

schwemmungsgebieten gemäß § 78b WHG. 



Begründung, Bebauungsplan „Kurgebiet“ – 6.Änderung   

Vorentwurf – Planstand: 11.05.2026  16 

 

8.2 Wasserversorgung  

Bedarfsermittlung 

Im Plangebiet entsteht ein Wasserbedarf für voraussichtlich einen Gewerbebetrieb. Die abschließende 

quantitative Bedarf wird über den Bebauungsplan nicht erfasst oder festgelegt, so dass auch der ab-

schließende Bedarf an Trinkwasser in der jetzigen Planphase nicht quantifiziert werden kann. Im Zuge 

der weiteren Erschließungsplanung und nachfolgenden Planungsebenen ist der Bedarf abschließend 

zu ermitteln. Gleiches gilt auch für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung.  

 

Wassersparnachweis 

Der Nachweis kann auf Ebene der Bauleitplanung nur indirekt erfolgen. Weitere Wassersparnachweise 

sind im Rahmen der nachfolgenden Ausführungsebene zu beachten.  

 

Deckungsnachweis 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor. 

 

Technische Anlagen 

Die technischen Anlagen zur Wasserversorgung müssen neu verlegt werden (Leitung und Hausan-

schlüsse). 

 

8.3 Grundwasserschutz  

Schutz des Grundwassers 

Bei der Befestigung der Gehwege und Pkw-Stellplätze sollte auf eine wasserdurchlässige Weise ge-

achtet werden, so dass das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern 

kann (TF1 1.3.1). Diese Befestigungsart dient dem Schutz des Grundwassers. Darüber hinaus wird über 

die Festsetzung zu den Grundstücksfreiflächen eine Durchgrünung des Plangebietes gewährleistet, so-

dass auch die Versickerung von Niederschlagswasser begünstigt wird. 

 

Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet  

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes Schutzzone III WSG BR. I u. II, 

Herbstein und in der Zone B des Heilquellenschutzgebietes HQS Thermalwasserbrunnen der Stadt 

Herbstein.  

 

Verminderung der Grundwasserneubildung 

Die gesetzlichen Vorgaben des § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 37 Hes-

sisches Wassergesetz (HWG) zur Regelung der Flächenversiegelung und der Verwertung und Versi-

ckerung des Niederschlagswassers sind im Bebauungsplan geregelt und im Rahmen der nachfolgen-

den Planungsebenen (Erschließungsplanung, Baugenehmigungsverfahren und Bauausführung) zu be-

rücksichtigen. Siehe auch TF´s 1.3.1 und 3.1. 

 

1 TF = Textliche Festsetzung  
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Versickerung von Niederschlagswasser 

Durch die Festsetzung zur Befestigung der Gehwege und Pkw-Stellplätze in wasserdurchlässiger Weise 

(sofern es der Untergrund zulässt), kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie 

bisher, versickern (TF 1.3.1). 

Bei der Auswahl der geeigneten Versickerungsmethode ist neben den konkreten örtlichen Verhältnissen 

auf dem Grundstück der Schutz des Grundwassers zu beachten. Bei oberflächennahem Grundwasser 

oder auf einem Grundstück in einer Wasserschutzzone, ist auf eine Versickerung von Wasser, welches 

von Stellplätzen oder Fahrwegen abfließt, in der Regel zu verzichten bzw. ist eine Versickerung sogar 

verboten. Für die vorliegende Planung wird daher im Vorfeld des Bauantrages die Erstellung eines Bau-

grundgutachtens empfohlen.  

Hinweis: Folgende Versickerungsformen sind je nach Topografie, Verdichtung und Gestaltung des Bau-

grundstückes möglich2: 

Flächenversickerung 

Flächen, auf denen zusätzlich aufgebrachtes Niederschlagswasser von versiegelten Flächen versickert 

werden kann (z.B. Grasflächen, Pflanzstreifen, Rasengitterflächen). Da keine Zwischenspeicherung er-

folgt, ist ein sehr gut durchlässiger Untergrund Voraussetzung. 

Muldenversickerung 

Flache, begrünte Bodenvertiefungen, in denen das zugeleitete Niederschlagswasser kurzfristig zwi-

schengespeichert wird, bis es versickert. 

Schachtversickerung 

Bestehend aus handelsüblichen Brunnenringen aus Beton. Die offene Sohle wird mit einer Sandschicht 

als Filterzone versehen. Der Abstand von der Oberkante der Sandschicht zum Grundwasser sollte min-

destens 1,50 m betragen. Diese Methode kann bei schwerdurchlässigen Deckschichten angewendet 

werden. 

Rohrversickerung 

Bestehend aus unterirdisch verlegten perforierten Rohrsträngen, in die das Niederschlagswasser gelei-

tet, zwischengespeichert sowie versickert wird. Für diese Versickerungsart wird keine spezielle Fläche 

benötigt. 

 

Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt aus den angrenzenden bestehenden Ge-

bäuden keine Informationen vor.  

 

Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes 

Das Plangebiet liegt nicht im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes.  

 

Bemessungsgrundwasserstände 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

2 Die gezielte Versickerung von Niederschlagswasser ist im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Im Vorfeld des Bau-
antrages und der Freiflächenplanung wird die Erstellung eines Baugrundgutachtens empfohlen. Eine gezielte Ver-
sickerung von Niederschlagswasser dürfte nur eingeschränkt möglich sein. 
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Bauwerke im Grundwasser 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor. Eine Unterkellerung 

der Gewerbehalle ist nicht vorgesehen.  

 

Landesgrundwassermessstellen/-dienst 

Es befinden sich keine Landesgrundwassermessstellen im Plangebiet. 

 

8.4 Schutz oberirdischer Gewässer 

Gewässerrandstreifen 

Im Plangebiet (Gewerbegebiet) befinden sich keine oberirdischen Gewässer. Direkt nördlich anschlie-

ßend befindet sich das Eichholzwasser, dessen Gewässerrandstreifen im Plangebiet liegt und durch die 

vorliegenden Planung gesichert wird.  

 

Gewässerentwicklungsflächen 

Im Plangebiet befinden sich keine Maßnahmen des WRRL-Programms.  

 

Darstellung oberirdischer Gewässer und Entwässerungsgräben 

Es befinden sich keine Gewässer oder Entwässerungsgräben innerhalb des Geltungsbereiches. Direkt 

nördlich anschließend befindet sich das Eichholzwasser dessen Gewässerrandstreifen im Plangebiet 

liegt.  

 

Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern  

Es befinden sich keine entsprechenden Anlagen im Plangebiet. 

 

8.5 Abwasserbeseitigung 

Gesicherte Erschließung 

Im Bereich der Straße An der Ziegelei ist die Abwasserleitung zur Erschließung des Feuerwehrgebäu-

des neu angelegt worden. Das Gewerbegebiet kann hier ebenfalls angeschlossen werden.  

 

Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 

Im Bereich der Straße An der Ziegelei ist die Abwasserleitung zur Erschließung des Feuerwehrgebäu-

des neu angelegt worden. Das Gewerbegebiet kann hier ebenfalls angeschlossen werden.  

 

Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen 

Im Bereich der Straße An der Ziegelei ist die Abwasserleitung zur Erschließung des Feuerwehrgebäu-

des neu angelegt worden. Die Leistungsfähigkeit ist auch für den Anschluss des Gewerbegebietes aus-

gelegt.   
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Reduzierung der Abwassermenge 

Durch die Festsetzungen und Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser kann die Abwas-

sermenge verringert werden. Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen tragen zu-

sätzlich zu einem schonenden Grundwasserumgang und somit zur Reduzierung der Abwassermenge 

bei. 

 

Versickerung des Niederschlagswassers 

Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen ermöglichen eine Versickerung und tra-

gen somit zu einem schonenden Grundwasserumgang bei.  

 

Entwässerung im Trennsystem 

Parallel zum Bebauungsplan erfolgt eine Erschließungsplanung durch ein Ingenieurbüro. Das System 

ist durch die kürzlich verlegten Abwasserleitungen im Bereich der Erschließungsstraße An der Ziegelei 

vorgegeben. 

 

Kosten und Zeitplan 

Zum jetzigen Planungszeitpunkt können hierzu keine Aussagen getroffen werden. 

 

Besonderheiten bei Gewerbe- und Industriegebieten 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

8.6 Abflussregelung 

Es befinden sich keine bestehenden Gewässerparzellen innerhalb des Geltungsbereiches. Unmittelbar 

nördlich grenzt das Gewässer „Eichholzwasser“ der 3. Ordnung mit entsprechender Gewässerparzelle 

an. In der Plankarte des Bebauungsplanes wird der Randstreifen entsprechend als Fläche für Natur und 

Landschaft bzw. als Gewässerrandstreifen festgesetzt. 

 

Abflussverhältnisse im Gewässer 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Hochwasserschutz 

Entfällt.  

 

Erforderlicher Hochwasserschutzmaßnahmen 

Entfällt.  

 

Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen 

Eine Entsiegelung von Flächen kann im Plangebiet nicht erfolgen.  
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Starkregen 

Im Rahmen des Bauantrages muss sich der Bauherr mit der Thematik von Starkregenereignissen aus-

einandersetzen. Auf der Karte des HLNUG ist der Starkregenhinweis-Index für den Bereich des Plan-

gebietes mit einem erhöhten Starkregenaufkommen verzeichnet. Die Vulnerabilität ist nicht erhöht.  

Das Plangebiet wird im geplanten Straßenbereich und der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft durch Fließpfade tangiert. Die eigentliche 

Baufläche bleibt unberührt. Da das Plangebiet von drei Seiten aus von Fließpfaden umgeben ist, sollte 

bei der Gestaltung der Grundstücksfläche auf entsprechende passive Schutzmaßnahmen zurückgegrif-

fen werden. Im Zuge der im Bebauungsplan vorgegebenen Grundstückseingrünungen können diese 

auf kleinen Erdwällen (bis 50cm hoch) gepflanzt werden. Auch eine Unterkellerung des Gebäudes wird 

nicht empfohlen, zumal die Fläche im erweiterten Auenbereich liegt.  

 

Abb.8: Karte zu den Fließpfaden (Plangebiet rot umrandet) 

 

Quelle: HLNUG Starkregenviewer Hessen, Abruf 26.03.2026 

 

8.7 Besondere wasserwirtschaftliche Anforderungen bei Bebauungsplänen für die gewerb-

liche Wirtschaft 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor. 

 

 

9. Altlastenverdächtige Flächen, Baugrund und vorsorgender Bodenschutz 

Altlasten 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  
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Baugrund 

Vorsorgender Bodenschutz 

Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz aufgeführt, die als 

Hinweise für die Planungsebenen der Bauausführung und Erschließungsplanung vom Bauherrn / Vor-

habenträger zu beachten sind: 

 

1. Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung, beispielsweise Schutz des Mutterbodens nach 

§ 202 BauGB. Von stark belasteten / befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzutragen. 

2. Vermeidung von Bodenverdichtungen durch Aufrechterhaltung eines durchgängigen Porensystems bis in den 

Unterboden, d.h. Erhaltung des Infiltrationsvermögen. Bei verdichtungsempfindlichen Böden (Feuchte) und 

Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des Bodens so gering wie möglich zu 

erfolgen, d.h. ggf. der Einsatz von Baggermatten / breiten Rädern / Kettenlaufwerken etc. und die Berücksich-

tigung der Witterung beim Befahren von Böden (siehe Tab. 4-1, Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und 

sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV, Stand März 2017). 

3. Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit im Bereich bereits ver-

dichteter bzw. versiegelter Boden anlegen (ggf. Verwendung von Geotextil, Tragschotter). 

4. Ausweisung von Bodenschutz- / Tabuflächen bzw. Festsetzungen nicht überbaubarer Grundstücksflächen. 

5. Wo es logistisch möglich ist, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, z. B. durch Absperrung mit 

Bauzäunen, Einrichtung fester Baustraßen oder Lagerflächen. Bodenschonende Einrichtung und Rückbau. 

6. Vermeidung von Fremdzufluss, z.B. zufließendes Wasser von Wegen. Der ggf. vom Hang herabkommende 

Niederschlag ist während der Bauphase – beispielsweise durch einen Entwässerungsgraben an der hangauf-

wärts gelegenen Seite des Grundstückes –, um das unbegrünte Grundstück herumzuleiten. Anlegen von 

Rückhalteeinrichtungen und Retentionsflächen. 

7. Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz. 

8. Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731). 

9. Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m 

(bei Ober- bzw. Unterboden) nicht übersteigen. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei 

mehrmonatiger Standzeit zu profilieren (ggf. Verwendung von Geotextil, Erosionsschutzmatte), gezielt zu be-

grünen und regelmäßig zu kontrollieren. 

10. Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am Eingriffsort. Ober- 

und Unterboden separat ausbauen, lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einbauen. 

11. Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien. 

12. Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten 

und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach darf der Boden 

nicht mehr befahren werden. 

13. Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefügestabilität, hohe Was-

serspeicherfähigkeit sowie positive Effekte auf Bodenorganismen). 

14. Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht kann die Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und 

sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV Stand März 2017“ hilfsweise herangezogen werden. 

 

Für die zukünftigen Bauherren sind nachfolgende Infoblätter des Hessischen Ministeriums für Landwirt-

schaft und Umwelt (HMLU) zu beachten:  

• Boden - mehr als Baugrund, Bodenschutz für Bauausführende (HMLU 2024)  

• Boden - damit der Garten funktioniert, Bodenschutz für Häuslebauer (HMLU 2024) 
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10. Kampfmittel  

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

Hinweis: Sollte im Zuge der Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden, ist 

der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 

 

11. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 

vermieden werden. 

Grundsätzlich wird mit der Ausweisung eines Gewerbegebietes i.S.d. § 8 BauNVO angrenzend an ein 

bestehendes Mischgebiet i.S.d. § 6 BauNVO der Trennungsgrundsatz gemäß § 50 Bundes-Immissi-

onsschutzgesetz gewahrt.  

 

 

12. Denkmalschutz 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundge-

genstände, zum Beispiel Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden, so ist dies gemäß § 21 

HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der 

unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind gemäß 

§ 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu er-

halten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

 

 

13. Bodenordnung 

Ein Bodenordnungsverfahren ist für die vorliegende Planung nicht erforderlich. 

 

 

14. Flächenbilanz  

Um die künftige Nutzungsaufteilung im Baugebiet zu dokumentieren und den Eingriff in Natur und Land-

schaft besser bewerten zu können, wird für das Plangebiet eine Flächenbilanz (digital errechnet) auf-

gestellt. 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplans  8.392 m² 

Fläche des Gewerbegebietes 5.460 m² 

Erschließungsstraße Bestand 1.561 m² 

Ausgleichsflächen im Norden 1.371 m² 
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Mit einer GRZ von 0,7 können somit im Bereich der Gewerbeflächen rd. 3.882m² versiegelt werden. 

Hinzu kommen die Flächen gemäß § 19 Abs.4 BauNVO, so dass insgesamt 4.368m² für bauliche An-

lagen in Anspruch genommen werden. Es verbleiben somit nicht bebaute Grundstücksfreiflächen in 

einem Umfang von 1.092m², die gärtnerisch zu gestalten und mit Bäumen und Sträuchern zu bepflan-

zen sind.  

 

 

15. Anlagen und Gutachten 

• Umweltbericht, Planungsbüro Fischer, Stand 5/2026 
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